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I.

Anlass und Zielsetzung

Gemäß § 26 des Hundegesetzes berichtet der Senat der Bür-
gerschaft alle drei Jahre über die Anwendung und Auswirkung
des Gesetzes und der darauf beruhenden Rechtsverordnungen.
Des Weiteren tritt gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes zur
Neuregelung über das Halten und Führen von Hunden vom
26. Januar 2006 § 2 Absatz 3 des Hundegesetzes am 31. Dezem-
ber 2008 außer Kraft. Im Rahmen dieser Berichterstattung ist
über den Fortbestand zu entscheiden.

Mit der vorliegenden Drucksache wird entsprechend
berichtet.

II.

Erfahrung und Ergebnisse 

1. Hundegesetz

1.1. Auswirkungen des Hundegesetzes

1.1.1 Anmeldungen zum Hunderegister

Nach § 13 des Hundegesetzes müssen alle Hundehalte-
rinnen und Hundehalter ihren Hund im Hunderegister
anmelden. Die Übergangsfrist für bestehende Hundehal-
tungen lief am 31. Dezember 2006 aus. Bis zu diesem
Zeitpunkt waren ca. die Hälfte der steuerlich gemeldeten
Hunde (20.711) im Register eingetragen. Knapp 6.000

Hundehalterinnen und Hundehalter, deren Hunde bis
zum Juli 2007 bei der Hundesteuerstelle, aber nicht im
Hunderegister gemeldet waren, mussten schriftlich
ermahnt werden. Inzwischen sind 41.750 Hunde (Stand
1. Juli 2008) im Register erfasst.

Die Registrierung kann über drei Verfahren erfolgen:
Über das Internet (Hamburg-Gateway), in einem Kun-
denzentrum oder beim örtlich zuständigen Verbraucher-
schutzamt. Erfreulicherweise ist das Angebot einer
unbürokratischen und kostengünstigen Anmeldung über
Hamburg-Gateway von den Hundehalterinnen und
Hundehaltern mit ca. 65 % sehr gut angenommen wor-
den.

1.1.2 Chip- und Haftpflichtversicherungspflicht

Nach § 11 des Hundegesetzes ist es erforderlich, seinem
Hund einen Mikrochip implantieren zu lassen. Darüber
hinaus muss nach § 12 des Hundegesetzes eine Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen werden. Beide Maß-
nahmen sind für die Anmeldung im Hunderegister not-
wendig. Ein Hund kann bei jedem Tierarzt gechippt wer-
den. In der Vergangenheit bestand auch die Möglichkeit,
dies kostengünstig beim Hamburger Tierschutzverein
vornehmen zu lassen. Da diese Vorgaben für die Hunde-
halterin und den Hundehalter letztendlich von Vorteil
sind (z. B. beim Auffinden des Hundes oder für den
Ersatz von Tierarztkosten nach Beißereien), werden
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diese Regelungen nach anfänglichen Beschwerden mitt-
lerweile akzeptiert.

1.1.3 Befreiung von der Anleinpflicht

Mit § 8 des Hundegesetzes ist die allgemeine Anlein-
pflicht in Hamburg eingeführt worden. Auf Grund der
Anleinpflicht dürfen Hunde nur noch in speziell ausge-
wiesenen Auslaufzonen frei auslaufen. Wird der Hund
durch eine Prüfung oder mit einem tierärztlichen Attest
von der Anleinpflicht befreit, darf er auf Bürgersteigen
und auf speziellen – von den Bezirken freigegebenen –
Flächen oder Pfaden, Wegen und Rasenflächen in öffent-
lichen Grün- und Erholungsanlagen unangeleint geführt
werden. 

Flächen für gehorsamsgeprüfte Hunde (Freilaufflächen)
sind von den Bezirken in großer Anzahl freigegeben wor-
den: Die Bezirke Altona, Eimsbüttel, Hamburg-Mitte
und Bergedorf haben ausdrücklich eine Reihe von Frei-
laufflächen ausgewiesen. Die Bezirke Hamburg-Nord
(für die Ortsteile Langenhorn, Fuhlsbüttel, Alsterdorf,
Groß Borstel, Eppendorf, Winterhude und Ohlsdorf),
Wandsbek und Harburg haben entschieden, sämtliche
Wege, Pfade und Rasenflächen in Grün- und Erholungs-
anlagen für gehorsamsgeprüfte Hunde freizugeben. Dar-
über hinaus ist für alle Hundehalterinnen und Hunde-
halter das Angebot an allgemeinen Hundeauslaufzonen,
auf denen auch nicht gehorsamsgeprüfte Hunde unange-
leint auslaufen dürfen, erweitert worden. Die ausgewiese-
nen Flächen sind von der Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt in der Broschüre „Mit dem Hund ins Ham-
burger Grün“ veröffentlicht worden. Aktuelle Informa-
tionen sind über die Internetseiten der einzelnen Bezirke
zu erhalten.

Die Praxis hat gezeigt, dass Freilaufflächen und Hunde-
auslaufzonen gut angenommen werden. Gelegentlich
treten Konfliktsituationen auf, insbesondere dann, wenn
als Freilaufflächen ausgewiesene Rasenflächen, Wege
und Pfade in Grünanlagen sowohl von Hundehalterin-
nen und Hundehaltern als auch von anderen Parkbesu-
chern in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus
führt die intensivere Nutzung der Flächen an vielen
Standorten zu einem erhöhten Pflegeaufwand. 

Die Befreiung von der Anleinpflicht wird im Regelfall
nach Ablegen einer Gehorsamsprüfung bei einem von
der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Ver-
braucherschutz anerkannten und mit dieser Aufgabe
betrauten Sachverständigen erteilt. Darüber hinaus kann
die Befreiung von der Anleinpflicht auch von den
Bezirksämtern erteilt werden, wenn die Antragstellerin
oder der Antragsteller entweder mit dem Hund eine der
Gehorsamsprüfung nach dem Hundegesetz gleichwertige
Prüfung absolviert hat oder durch eine tierärztliche
Bescheinigung nachweist, dass eine Prüfung auf Grund
des gesundheitlichen Zustandes des Hundes eine unzu-
mutbare Härte darstellt.

Insgesamt wurden bislang ca. 20.052 Befreiungen von der
Anleinpflicht ausgestellt. Davon haben 95 % der Hunde-
halter mit dem Hund eine Gehorsamsprüfung bei einem
Sachverständigen abgelegt, 1,5 % ließen eine gleichwer-
tige Prüfung anerkennen und 3,5 % legten ein tierärzt-
liches Attest vor.

In der Bürgerschaftsdrucksache 18/3928 ist von deutlich
mehr Befreiungen von der Anleinpflicht ausgegangen
worden (36.500). Obwohl auf Grund der Globalrichtlinie
zur Ausweisung von Hundeauslaufzonen vom 12. De-

zember 2006 in allen Bezirken zusätzliche Flächen für
„gehorsamsgeprüfte“ Hunde ausgewiesen wurden, ist
eine große Anzahl der Hundehalterinnen und Hundehal-
ter der Möglichkeit der Befreiung von der Anleinpflicht
nicht nachgekommen. Kritisiert wurde insbesondere,
dass die Regelungen in den Bezirken uneinheitlich seien.
Die eingeforderte Freigabe aller Wege, Pfade und Rasen-
flächen in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen im
gesamten Hamburger Stadtgebiet lässt sich aber auf
Grund der sehr unterschiedlichen örtlichen Gegeben-
heiten in den Bezirken nicht verwirklichen. 

1.2 Gefährliche Hunde

1.2.1 Erteilte Freistellungen für widerlegbar
gefährliche Hunde

Nach § 18 des Hundegesetzes kann eine Hundehalterin
oder ein Hundehalter die für Hunde bestimmter, in § 2
Absatz 3 des Hundegesetzes aufgeführter Rassen sowie
deren Kreuzungen bestehende gesetzliche Gefährlich-
keitsvermutung widerlegen und in der Folge den Hund
ohne Auflagen zum normalen Steuersatz halten. 

Voraussetzung dafür ist, dass der Hund einen Wesenstest
bestanden hat. Das Gutachten über den bestandenen
Wesenstest ist dem jeweils zuständigen Bezirksamt vor-
zulegen und wird dort auf ordnungsgemäße Durch-
führung und Dokumentation sowie Nachvollziehbarkeit
des Testergebnisses überprüft. Anschließend kann auf
dieser Grundlage eine Freistellung erteilt werden.

In Zweifelsfällen ist die Zugehörigkeit des Hundes zu
einer der in § 2 Absatz 3 des Hundegesetzes aufgeführten
Rassen von den Bezirksämtern, gegebenenfalls unter
Hinzuziehung eines Sachverständigengremiums, festzu-
stellen. 

Mit dem Hundegesetz wurden Rottweiler in die Katego-
rie der widerlegbar gefährlichen Hunde aufgenommen.
Daher ist sowohl die Anzahl der Rassebestimmungen,
Wesenstests als auch die Anzahl der Freistellungen für
widerlegbar gefährliche Hunde angestiegen. 

Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, liegt die
Anzahl der pro Jahr neu erteilten Freistellungen zurzeit
immer noch deutlich über dem Wert vor dem Inkraft-
treten des Hundegesetzes. Durch die hohe Anzahl an
Anträgen zur Freistellung von Rottweilern sind noch
nicht alle Verfahren abgeschlossen. Die lange Dauer eini-
ger Verfahren beruht unter anderem auch auf Wider-
sprüchen oder nicht nachvollziehbaren Wesenstests (für
die umfangreiche Nachfragen erforderlich sind). 

Zahl der erteilten 
Zeitrahmen Freistellungen

Ein Jahr vor dem Hundegesetz
(01.04.2005-31.03.2006)  . . . . . . . . . . . . 22

Ein Jahr nach dem Hundegesetz
(01.04.2006-31.03.2007)  . . . . . . . . . . . . 139

Zweites Jahr nach dem Hundegesetz
(01.04.2007-31.03.2008)  . . . . . . . . . . . . 108

1.2.2 Erteilte Haltungsuntersagungen für gefährliche Hunde

Nach § 14 des Hundegesetzes kann die Haltung eines
gefährlichen Hundes untersagt werden. Gründe dafür
können das fehlende berechtigte Interesse, die Nichtein-
haltung der für gefährliche Hunde geltenden Bestim-
mungen – hier insbesondere der Maulkorb- und Leinen-
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pflicht – oder die Unzuverlässigkeit des potentiellen
Hundehalters sein.

Da Regelungen bezüglich der Anordnung einer Hal-
tungsuntersagung auf Grund des Hundegesetzes unver-
ändert bestanden, die Anzahl der Haltungsuntersagun-
gen aber konstant geblieben ist, wurde keine Änderung
durch das Hundegesetz bewirkt.

Anzahl der erteilten

Zeitrahmen Haltungsuntersagungen

Ein Jahr vor dem Hundegesetz
01.04.2005-31.03.2006  . . . . . . . 44

Ein Jahr nach dem
Hundegesetz
01.04.2006-31.03.2007  . . . . . . . 46

Zweites Jahr nach dem
Hundegesetz
01.04.2007-01.03.2008  . . . . . . . 43

1.2.3 Erteilte Haltungserlaubnisse für gefährliche Hunde

Nach § 14 des Hundegesetzes kann bei Erfüllung aller
Voraussetzungen die Haltung eines gefährlichen Hundes
erlaubt werden, wenn verschiedene Anforderungen
erfüllt werden. So muss beispielsweise der potentielle
Halter ein berechtigtes Interesse sowie seine Zuverlässig-
keit nachweisen. Trotz dieser Erlaubnis müssen gefähr-
liche Hunde grundsätzlich immer an der Leine und mit
Maulkorb geführt werden.

Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass im
zweiten Jahr nach Inkrafttreten des Hundegesetzes mehr
Haltungserlaubnisse für gefährliche Hunde erteilt wur-
den als in den zwei Jahren davor. Die restriktive Hand-
habung bei der Genehmigung zur Haltung von in § 2
Absatz 1 des Hundegesetzes gelisteten Hunden hat sich
nicht geändert. Bei der gestiegenen Anzahl der Haltungs-
erlaubnisse handelt es sich hauptsächlich um Rottweiler,
deren Halter keine Freistellung beantragt haben. 

Zahl der erteilten 
Zeitrahmen Haltungserlaubnisse

Ein Jahr vor dem Hundegesetz
(01.04.2005-31.03.2006)  . . . . . . 4
Ein Jahr nach dem Hundegesetz
(01.04.2006-31.03.2007)  . . . . . . 5
Zweites Jahr nach dem
Hundegesetz
(01.04.2007-31.03.2008)  . . . . . . 11

1.3 Überprüfung der Rasseliste anhand der Beißstatistik 

1.3.1 Gelistete Rassen in § 2 Absatz 1 des Hundegesetzes

Für die Haltung der in § 2 Absatz 1 des Hundegesetzes
gelisteten Rassen ist eine Erlaubnis erforderlich. Voraus-
setzung ist beispielsweise der Nachweis des berechtigten
Interesses zur Haltung des Hundes und der Besuch einer
Hundeschule. Die Verpflichtung, diese Hunde grund-
sätzlich an der Leine und mit Maulkorb zu führen, bleibt
davon unberührt. 

Ins Verhältnis zur Gesamtpopulation kam es bei 12,9 %
der Pitbull Terrier und bei 10,4 % der American Staf-
fordshire Terrier zu Beißvorfällen. Dies ist insofern auf-
fällig, da für diese Hunde eine grundsätzliche Anlein-
und Maulkorbpflicht besteht. Im Gegensatz dazu haben
beim Staffordshire Bullterrier (von dem allerdings nur 19
Tiere in Hamburg leben) die Sicherheitsvorkehrungen
Wirkung gezeigt. Bei dieser Rasse ist seit dem Jahr 2004
kein Beißvorfall mehr bekannt geworden. 

Der Bullterrier wurde mit dem Hundegesetz in die Liste
der unwiderlegbar gefährlichen Rassen aufgenommen.
Davor bestand die Möglichkeit, die Gefährlichkeitsver-
mutung durch einen bestandenen Wesenstest zu wider-
legen, so dass nach wie vor fast alle in Hamburg gehalte-
nen Bullterrier von der Leinen- und Maulkorbpflicht
befreit sind. Die hohe Quote der Beißvorfälle (9,7 %)
zeigt, dass eine Reglementierung dieser Rasse erforder-
lich ist und die Aufnahme in die Kategorie der unwider-
legbar gefährlichen Hunde daher gerechtfertigt ist. 

1.3.2 Gelistete Rassen in § 2 Absatz 3 des Hundegesetzes 

Die in § 2 Absatz 3 des Hundegesetzes aufgelisteten Ras-
sen gehören zu den schweren, molossoiden Rassen oder
sind Hirtenhunderassen mit i.d.R. ausgeprägtem Territo-
rialverhalten (Kangal, Kaukasischer Owtscharka), die
bereits auf Grund ihrer Größe und ihres Körpergewich-
tes eine nicht außer Acht zu lassende Gefahr für Mensch
und Tier darstellen. Diese Hunde dürfen daher nur von
sachkundigen Personen geführt werden. Bereits mit der
Hamburger Hundeverordnung vom 18. Juli 2000 bestand
für die Haltung dieser Hunderassen die Verpflichtung,
mittels eines Wesenstests die Ungefährlichkeit des Tieres
nachzuweisen. Nur Hunde, die diesen Test erfolgreich

bestanden hatten, waren von der Maulkorb- und Anlein-
pflicht befreit. Da mit dem Wesenstest und der Freistel-
lung durch die zuständige Behörde ein nicht unerhebli-
cher zeitlicher und finanzieller Aufwand verbunden ist,
kann davon ausgegangen werden, dass nur ausgewiesene
Hundekenner diese Rassen halten. Ein Indiz dafür ist
auch in der geringen Anzahl der in Hamburg gemeldeten
Tiere zu sehen. Trotz der Auflagen für die Haltung dieser
Hunde sind immer wieder Beißvorfälle zu verzeichnen. 

Mit dem Hundegesetz ist der Rottweiler neu in die Kate-
gorie der widerlegbar gefährlichen Hunde aufgenommen
worden. Diese Rasse ist ein Abkömmling von Molosser-
Jagdhunden (z. B. Mastino Napoletano) und fiel in der

Beißvorfälle von 2004–31.3.2008
Anzahl in Mensch Hund

Rasse Hamburg verletzt verletzt getötet Gesamt
Pitbull Terrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1 3 0 4
Am. Staffordshire Terrier  . . . . . . . . 67 1 6 0 7
Staffordshire Bullterrier  . . . . . . . . . 19 0 0 0 0
Bullterrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3 7 0 10
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Vergangenheit durch zahlreiche Beißvorfälle auf.
Während im Jahr 2005  8,1 % der Rottweiler/-mischlinge
auffällig waren, sind durch die Regelungen des Hundege-
setzes im Jahr 2006 2,6 % und im Jahr 2007 sogar nur
noch 1,9 % Vorfälle zu verzeichnen gewesen. Durch die
Einführung eines Nachweises über einen bestandenen
Wesenstest sind die Beißvorfälle bei Rottweilern/Rott-
weiler-Mischlingen rückläufig. Die Entwicklung der
Beißvorfälle bei Rottweilern zeigt, dass behördliche Auf-
lagen für die Haltung dieser Hunderasse sinnvoll sind.
Der Wesenstest hat sich dabei als ein probates Mittel
erwiesen. Bei einigen der gelisteten Rassen (Kangal,
Mastiff) waren keine Beißvorfälle mehr zu verzeichnen,
andere Hunderassen, insbesondere die Dogue de Bor-
deaux, bleiben auffällig, dabei ist aber die geringe Zahl zu
berücksichtigen. 

Darüber hinaus scheint der finanzielle und bürokratische
Aufwand, der für die Haltung dieser Hunderassen erfor-
derlich ist, abschreckend zu wirken. Denn die absolute
Anzahl der Hunde dieser Rassen ist – mit Ausnahme des
Rottweilers – in Hamburg gering. Es wird daher empfoh-
len, die im Hundegesetz aufgeführten und als widerleg-
bar gefährlich eingestuften Hunderassen weiter beizube-
halten. 

Dementsprechend ist die Vorschrift, die § 2 Absatz 3 des
Hundegesetzes automatisch zum 31. Dezember 2008
außer Kraft treten lässt, aufzuheben (siehe Artikel 2 des
beigefügten Gesetzes zur Änderung des Hundegesetzes
und weiterer Vorschriften).

1.3.3 Nicht im Hundegesetz gelistete Rassen

Zur Feststellung, ob andere Hunderassen als gefährlich
eingestuft und reglementiert werden müssen, wurden aus
dem Hunderegister alle eingetragenen Beißvorfälle seit
2004 ausgewertet. Dabei wurde sowohl die Anzahl als
auch die Schwere der Beißvorfälle berücksichtigt. Hun-
derassen, bei denen es in weniger als 2,5 % zu Beißvor-
fällen kam, wurden nicht ausgewertet. 

Die nachfolgende Tabelle (bezogen auf die jeweilige
Gesamtpopulation) zeigt, dass der Weimaraner (7,5 %) am
häufigsten beißt. Es folgen der Leonberger (4,4 %), die
Deutsche Dogge (4,0 %), die Englische Bulldogge (3,4 %),
der Belgische Schäferhund (2,9 %), der Rhodesian
Ridgeback (2,8 %), der Deutsche Schäferhund/Misch-
linge (2,7 %),  und der Border Terrier (2,5 %). 

Im Vergleich zu den unwiderlegbar gefährlichen Hunden
ist der prozentuale Anteil der Beißvorfälle bei Weimara-
nern noch deutlich geringer (bis auf den Staffordshire
Bullterrier). Bei Weimaranern handelt es sich um Jagdge-
brauchshunde, die entgegen der in § 2 Absatz 3 gelisteten
Rassen, nicht zu den molossoiden Rassen gehören, da sie
weder deren massigen Körperbau noch deren mächtigen
Kopf besitzen. 

Auch wenn für die in § 2 Absatz 1 gelisteten Hunde
grundsätzlich Maulkorb- und Leinenzwang besteht,
waren 12,9 % der Pitbull Terrier und 10,4 % der American
Staffordshire Terrier in Beißvorfälle involviert – ein
Indiz dafür, dass die Gefährlichkeit von den Hunde-
haltern dieser Rassen unterschätzt wird. 

Aus den hier aufgeführten Gründen wird eine Aufnahme
in die Liste der widerlegbar gefährlichen Rassen nicht für
angezeigt gehalten.

Beißvorfälle von 2004–31.3.2008
Anzahl in Mensch Hund

Rasse Hamburg verletzt verletzt getötet Gesamt
Bullmastiff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 0 0 0 0
Dogo Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . 35 0 1 1 2
Dogue de Bordeaux  . . . . . . . . . . . . . 46 2 3 0 5
Fila Brasileiro  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 1 0 1
Kangal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 0 0 0 0
Kaukasischer Owtscharka  . . . . . . . 6 1 1 0 2
Mastiff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 0 0 0 0
Mastin Espanol  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0 0
Mastino Napoletano  . . . . . . . . . . . . 12 0 2 0 2
Rottweiler*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 36 51 1 88
Tosa Inu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0

*) Der Rottweiler wurde erst mit dem Hundegesetz in die Liste der widerlegbar gefährlichen Hunde
aufgenommen.
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1.4 Bußgeldverfahren 

Mit dem Hundegesetz wurden neue Bußgeld- und
Straftatbestände eingeführt (§§ 27 und 27 a Hundege-
setz). Insbesondere Verstöße gegen die Anleinpflicht, die
Anmeldepflicht sowie gefährliche Hunde betreffende
detaillierte Tatbestände wurden aufgenommen. 

Im Jahr 2006 betrugen die Feststellungen nach der Hun-
deverordnung/dem Hundegesetz durch den Bezirklichen
Ordnungsdienst 1.076 Fälle. Nach Ablauf aller Über-
gangsfristen erhöhten sich diese im Jahr 2007 auf 4.672.
In Einsatzbesprechungen setzt der Bezirkliche Ord-
nungsdienst für jede Schicht einen Arbeitsplan fest.
Hauptsächlich reagiert er damit auf Bürgerbeschwerden,
wird aber auch in Amtshilfe für die Wasserschutzpolizei
oder die Verbraucherschutzämter der Bezirke tätig.
Hinzu kommen eilige Aufträge wie z. B. freilaufende
Hunde sicherzustellen. 

In der Praxis hat sich das Hundegesetz bewährt. Die
gestiegene Zahl der Feststellungen ist zum Teil auf höhe-
res Kontrollaufkommen, aber auch auf die neuen Ord-
nungswidrigkeitentatbestände zurückzuführen. Bei den
getroffenen Feststellungen handelt es sich im Wesent-
lichen um Verstöße gegen die Anleinpflicht, Nichtbeach-
tung von Halterauflagen, Nichtanmeldung im Hundere-
gister und bei gefährlichen Hunden um Verstöße gegen
die Haltungsuntersagung.

Die drastische Erhöhung im zweitem Jahr nach dem
Inkrafttreten des Hundegesetzes erklärt sich – außer aus
den oben erwähnten Gründen – dadurch, dass knapp
6000 Hundehalterinnen und Hundehalter, deren Hunde
bis zum Juli 2007 bei der Hundesteuerstelle, jedoch nicht
im Hunderegister gemeldet waren, schriftlich ermahnt
wurden. Bei Anmeldung innerhalb von zwei Wochen
nach Eingang des Schreibens wurde eine Verwarnung
ausgesprochen. Nach dieser Frist wurde ein Bußgeld
erhoben. Im Übrigen wurden hauptsächlich Tatbestände
wie „einen Hund nicht an einer geeigneten Leine
geführt“ oder „der Anzeige- und Mitteilungspflicht nicht
rechtzeitig nachgekommen“ geahndet.

Zahl der Ordnungs-
widrigkeiten-

Zeitrahmen verfahren

01.04.2005 – 31.03.2006
Ein Jahr vor dem Hundegesetz . . 53
01.04.2006 – 31.03.2007
Ein Jahr nach dem Hundegesetz 911
01.04.2007 – 31.03.2008
Zweites Jahr nach dem Hundegesetz 6507

1.5 Änderungen des Hundegesetzes (HundeG)

Seit Inkrafttreten des Hundegesetzes ist deutlich gewor-
den, dass an einigen Stellen eine genauere Formulierung
des Gesetzestextes notwendig ist, um Rechtsunsicher-
heiten zu vermeiden. Des Weiteren sind redaktionelle
Anpassungen an zwischenzeitliche Änderungen in ande-
ren Rechtsvorschriften, auf die das Hundegesetz Bezug
nimmt, vorzunehmen. Die Änderungen sind in dem
anliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Hundegesetzes und weiterer Vorschriften in Artikel 1,
Ziffer 1 bis 11 dargestellt. Im Einzelnen:

Zu Ziffer 1:

Die Regelung in § 3 Absatz 2 Hundegesetz dient dazu, im
Urlaubs- oder Krankheitsfall die Aufnahme eines anson-
sten außerhalb Hamburgs lebenden Hundes in einen
Hamburger Haushalt so unbürokratisch wie möglich zu
gestalten. Insbesondere unterliegen diese Hunde nicht
der Anmelde-, der Chip- und der Haftpflichtversiche-
rungspflicht, da sie sich nur vorübergehend und für
einen kurzen Zeitraum in Hamburg aufhalten. Um einen
Missbrauch der Regelung zu verhindern, muss klarge-
stellt werden, dass es sich bei den genannten zwei Mona-
ten um einen Höchstzeitraum pro Jahr handelt und nicht
dauerhaft mehrere Zwei-Monats-Zeiträume (mit kurzen
Unterbrechungen durch eine Haltung des Hundes außer-
halb Hamburgs) aneinandergereiht werden können.

Zu Ziffer 2.1:

Die Neuformulierung dient der Klarstellung des von
Anfang an Gewollten: Maßgeblich für die Bewilligung
einer Ausnahme ist nicht (nur), dass der Hund nicht
gefährlich im Sinne des Hundegesetz ist, sondern bereits,
dass zu erwarten ist, dass der Hund sich auch ohne förm-
liche Gehorsamsprüfung „wie ein gehorsamsgeprüfter
Hund“ verhalten wird. Für einen zwar nicht gefähr-
lichen, jedoch ungehorsamen Hund kann keine Aus-
nahme bewilligt werden.

Zu Ziffer 2.2:

Die Ergänzung dient der Klarstellung des von Anfang an
Gewollten: Eine Befreiung von der Anleinpflicht durch
die beliehenen Sachverständigen ist nicht möglich, so
lange ein (unbeschränkter oder räumlich beschränkter)
Leinenzwang oder ein Maulkorbzwang oder beide Maß-
nahmen gemeinsam angeordnet worden sind. 

Zu Ziffer 2.3:

Das Wort „und“ wird zur Klarstellung des von Anfang an
Gewollten eingefügt: eine Befreiung von der Anlein-

Beißvorfälle von 2004–31.3.2008
Anzahl in Mensch Hund

Rasse Hamburg verletzt verletzt getötet Gesamt
Pitbull TerrierWeimaraner  . . . . . . . 133 9 1 0 10
Leonberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2 1 0 3
Deutsche Dogge . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2 3 0 5
Englische Bulldogge  . . . . . . . . . . . . 206 0 6 1 7
Belgischer Schäferhund  . . . . . . . . . 308 6 3 0 9
Rhodesian Ridgeback  . . . . . . . . . . . 324 4 5 0 9
Deutscher Schäferhund
und Mischlinge  . . . . . . . . . . . . . . . . 1709 25 21 0 46
Border Terrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 4 3 0 7
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pflicht ist nicht möglich, wenn ein unbeschränkter Lei-
nenzwang oder ein Maulkorbzwang oder beide Maßnah-
men gemeinsam angeordnet worden sind. Des Weiteren
wird in Absatz 5 – entsprechend der bisherigen Verwal-
tungspraxis – klargestellt, dass trotz eines räumlich
beschränkten Leinenzwanges eine Befreiung von der
Anleinpflicht möglich ist. Für Hunde mit einem ausge-
prägten Revierverhalten in unmittelbarer Umgebung
ihres Zuhauses wird teilweise ein räumlich beschränkter
Leinenzwang angeordnet. Ein solcher Hund kann jedoch
dennoch eine Gehorsamsprüfung erfolgreich ablegen
und danach außerhalb des festgelegten Territoriums von
der allgemeinen Anleinpflicht befreit werden. Die Befrei-
ung erfolgt jedoch in diesem Fall nicht durch die beliehe-
nen Sachverständigen, sondern durch das zuständige
Bezirksamt, das hierbei auch die weiterbestehende terri-
toriale Anleinpflicht auf der Bescheinigung über die
Befreiung von der Anleinpflicht vermerkt. 

Zu Ziffer 2.4:

Die Befreiung von der Anleinpflicht soll nur erlöschen,
wenn ein unbeschränkter Leinenzwang angeordnet
wurde. Ein Hund, der territorial, z. B. innerhalb von 20
Metern um sein Wohnhaus herum, unerwünschtes
Revierverhalten gezeigt hat, in weiterer Entfernung aber
friedlich und gehorsam ist und dies auch durch eine
Gehorsamsprüfung nachgewiesen hat, sollte außerhalb
des festgelegten Territoriums weiterhin unangeleint lau-
fen dürfen, sofern dies von dem den räumlich beschränk-
ten Leinenzwang anordnenden Bezirksamt für fachlich
vertretbar gehalten wird. 

Zu Ziffer 3:

Nach den bestehenden Regelungen musste eine Hunde-
halterin bzw. ein Hundehalter einen Welpen unverzüg-
lich nach Aufnahme der Hundehaltung zum Hunde-
register melden, jedoch erst nach Vollendung des
6. Lebensmonates fälschungssicher kennzeichnen lassen.
Dies bedeutete sowohl für die Hundehalterin bzw. den
Hundehalter wie auch für die Bezirksämter doppelten
Verwaltungsaufwand: Der Hund war zunächst ohne
Chipnummer im Register zu erfassen. Wenige Monate
später musste die Hundehalterin bzw. der Hundehalter
die Chipnummer dem zuständigen Bezirksamt nachmel-
den, die Daten mussten im Register erfasst werden.
Durch die Einführung einer generell einheitlichen Drei-
Monats-Frist wird das Verwaltungsverfahren unbürokra-
tischer gestaltet und gleichzeitig an die Vorschriften des
Hundesteuergesetzes angeglichen.

Zu Ziffer 5.1.1:

Die Anmeldefrist ist zur Vereinfachung des Anmeldever-
fahrens an die Vorschriften des § 15 Hundesteuergesetz
anzupassen.

Zu Ziffern 5.1.2 bis 5.1.4:

Vorname und Geburtsdatum der Halterin oder des Hal-
ters sind zu einer eindeutigen Unterscheidung, insbeson-
dere bei häufigen Namen und in Mehrfamilienhäusern,
erforderlich. Die Angabe der Schulterhöhe ist nur bei
ausgewachsenen Hunden sinnvoll. 

Zu Ziffer 5.2:

Bei der Anmeldung über Hamburg Gateway ist aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung bislang Abstand
davon genommen worden, von den Hundehaltern die
(nachträgliche) Übersendung von schriftlichen Unter-
lagen (Kopie Versicherungspolice etc.) zu verlangen.

Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und soll nun-
mehr auch im Gesetzestext zum Ausdruck kommen. 

Zu Ziffer 5.3:

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung in Folge
der unter Ziffer 5.2 beschriebenen Änderung. 

Zu Ziffer 7:

Auf Grund eines Redaktionsversehens sind nur die Hun-
dehalter verpflichtet worden sicherzustellen, dass eine
Verpaarung eines gefährlichen Hundes mit anderen
Hunden nicht erfolgt. Diese Verpflichtung muss jedoch
auch diejenigen treffen, die einen gefährlichen Hund
beaufsichtigen oder zu beaufsichtigen haben. 

Zu Ziffer 8.1:

Der Zusatz dient der Klarstellung, dass auch ein räum-
lich beschränkter Leinen- oder Maulkorbzwang ange-
ordnet werden kann. 

Zu Ziffer 8.3, 2. Halbsatz:

Es soll ausdrücklich klargestellt werden, dass die Kosten
für die Unterbringung eines sichergestellten Hundes
nicht nur bis zur Aufhebung der Sicherstellungsanord-
nung zu tragen sind, sondern bis zur tatsächlichen Been-
digung der behördlichen Verwahrung des Hundes durch
Rückgabe an die Halterin oder den Halter, Weiterver-
mittlung an einen Dritten oder Tod des Tieres. 

Zu Ziffer 8.4:

Es soll ausdrücklich klargestellt werden, dass die ehema-
lige Halterin bzw. der ehemalige Halter für die Kosten
eines Wesenstests, der vor der Weitervermittlung des
Hundes durchgeführt wird, aufzukommen hat. 

Zu Ziffer 8.5:

Es soll ausdrücklich klargestellt werden, dass zu den
Kosten der Tötung auch die Beseitigung des Tierkörpers
nach den Vorgaben des Tierkörperbeseitigungsrechts
gehören. 

Zu Ziffern 9.1 bis 9.3:

Vorname und Geburtsdatum der Halterin oder des Hal-
ters sind zu einer eindeutigen Unterscheidung, insbeson-
dere bei häufigen Namen und Mehrfamilienhäusern,
erforderlich. Die Angabe der Schulterhöhe ist nur bei
ausgewachsenen Hunden sinnvoll. 

Zu Ziffer 10:

Es ist – entsprechend dem ursprünglich Gewollten – klar-
zustellen, dass in der Durchführungsverordnung zum
Hundegesetz auch Vorschriften enthalten sein dürfen,
mit denen Anforderungen an bereits anerkannte Sach-
verständige festgelegt werden.

Zu Ziffer 11:

Die genannten Verordnungen und Gesetzen enthalten
ebenfalls bußgeldbewehrte Anleinpflichten für Hunde.
Die Vorschriften können sich teilweise mit denen des
Hundegesetzes überschneiden. Da jedoch das Hunde-
gesetz die höchste Bußgeldandrohung trifft, sollten die
Bußgeldvorschriften des Hundegesetzes denen der
genannten Verordnungen und Gesetze vorgehen. Eine
ähnliche Regelung trifft insoweit das Hamburgische
Naturschutzgesetz, indem dort in § 39 Absatz 2 den Buß-
geldvorschriften des Hamburgischen Naturschutzgeset-
zes Vorrang gegenüber den Bußgeldvorschriften der Ver-
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ordnung zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erho-
lungsanlagen und dem Landeswaldgesetz einräumt wird. 

Zu Ziffer 2.5, 4, 5.1.5, 6, 8.2 und 8.3, 1. Halbsatz:

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an zwi-
schenzeitliche Änderungen der zitierten Rechtsvor-
schriften. 

2. Verordnung zur Durchführung
des Hundegesetzes (HundeGDVO)

2.1 Änderungen durch die Verordnung zur Durchführung
des Hundegesetzes

Mit dem Hundegesetz wurde die allgemeine Anlein-
pflicht eingeführt. Um sich davon zu befreien, kann z. B.
eine Gehorsamsprüfung bei einem behördlich anerkann-
ten Sachverständigen abgelegt werden. Da es vor Inkraft-
treten des Hundegesetzes keine Gehorsamsprüfer gab,
wurden die Anforderungen für die Anerkennung als
Sachverständiger sowie Vorgaben zur Durchführung der
Prüfung in der Durchführungsverordnung festgelegt.
Dies wurde auch für Sachverständige zur Abnahme des
Wesenstests eingeführt. In der Vergangenheit hatte die
Tierärztekammer geeignete Personen vorgeschlagen, die
dann von der Behörde benannt wurden. Diese konnten
dann den Wesenstest nach eigenen Vorstellungen durch-
führen.

2.1.1 Gehorsamsprüfungen

Um den Hundehalterinnen und Hundehaltern die Mög-
lichkeit der Befreiung von der Anleinpflicht zu geben,
mussten kurzfristig Gehorsamsprüfer gefunden und
berufen werden. Innerhalb eines Monats wurden etwa
150 geeignete Personen verpflichtet. Für die Anerken-
nung als Gehorsamsprüfer sind umfassende Kenntnisse
im Umgang mit Hunden von mindestens drei Jahren
nachzuweisen. Außerdem muss einmal jährlich eine ein-
schlägige Fortbildungsveranstaltung besucht werden.
Zurzeit sind 233 Sachverständige anerkannt. Darunter
befinden sich Tierärzte, Hundeschulbetreiber sowie Aus-
bilder und Leistungsrichter großer Hundeverbände.
Einem Gehorsamsprüfer wurde die Benennung wegen
Erteilung der Befreiung von der Anleinpflicht ohne
Ablegen einer Gehorsamsprüfung entzogen. 

2.1.2 Wesenstests

Bereits vor dem Inkrafttreten des Hundegesetzes musste
bei Hunden der in § 2 Absatz 3 des Hundegesetzes
gelisteten Rassen zur Widerlegung der Gefährlichkeits-
vermutung ein Wesenstest durchgeführt und bestanden
werden. Dafür standen bereits einige qualifizierte Perso-
nen zur Verfügung. Diese sowie fünf weitere wurden als
Sachverständige für den Wesenstest anerkannt, so dass
insgesamt 15 Personen zur Verfügung stehen. 

Für die Benennung als Sachverständiger sind spezielle
ethologische Kenntnisse über Hunde erforderlich. Daher
handelt es sich bei den Sachverständigen vor allem um
Tierärzte mit einer Zusatzausbildung im Fach Verhal-
tenskunde und -therapie.

2.2 Änderung der Durchführungsverordnung
zum Hundegesetz

Beim Vollzug der HundeGDVO ist deutlich geworden,
dass an einigen Stellen eine genauere Formulierung der
Vorschriften erforderlich ist, um Rechtsunsicherheiten

zu vermeiden. Des Weiteren sind, wie für das Hunde-
gesetz, redaktionelle Anpassungen an zwischenzeitliche
Änderungen in anderen Gesetzen, auf die die Hun-
deGDVO Bezug nimmt, vorzunehmen. 

Der Senat beabsichtigt insoweit, gemäß § 25 Absatz 1
HundeG i.V.m. § 16 HundeGDVO nach Beschluss der
Bürgerschaft über den Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Hundegesetzes und anderer Vorschriften (siehe
Anlage 1) entsprechende Änderungen in der Durch-
führungsverordnung zum Hundegesetz zu beschließen.
Insbesondere sind folgende Änderungen vorgesehen: 

– Durch eine Änderung des § 1 HundeGDVO soll es aus
Gründen des Tierschutzes ermöglicht werden, künftig
auch für Welpen und Junghunde unter zwölf Monate
nach erfolgreichem Ablegen einer Gehorsamsprüfung
eine Befreiung von der Anleinpflicht – befristet bis zur
Vollendung des zwölften Lebensmonates – zu erhal-
ten.

– In § 2 HundeGDVO soll mit einem neuen Absatz 5
ausdrücklich klargestellt worden, dass die regelmäßige
Fortbildung nicht nur eine Voraussetzung für die
Anerkennung als Sachverständige oder Sachverständi-
ger für die Durchführung der Gehorsamsprüfung ist,
sondern auch bereits anerkannte Sachverständige ver-
pflichtet sind, sich laufend fortzubilden.

– Durch eine Änderung in § 3 HundeGDVO soll aus-
drücklich klargestellt werden, dass den Sachverständi-
gen nicht nur Auflagen erteilt werden können, die eine
ordnungsgemäße Durchführung der Gehorsamsprü-
fung als solche sicherstellen, sondern auch Auflagen,
die sich auf das Verfahren zur Befreiung von der
Anleinpflicht durch die Sachverständigen als Belie-
hene im Allgemeinen beziehen. 

– Durch eine Änderung in § 5 HundeGDVO soll aus-
drücklich klargestellt werden, dass gewerbliche Hun-
debetreuerinnen und Hundebetreuer mindestens alle
drei Jahre eine erneute Gehorsamsprüfung mit einem
von ihnen betreuten Hund erfolgreich ablegen müssen
und es nicht möglich ist, die auf drei Jahre befristete
Befreiung ohne erneute Prüfung zu verlängern. 

– Durch eine Änderung in § 6 HundGDVO soll entspre-
chend der bisherigen Praxis ausdrücklich vorgeschrie-
ben werden, dass die Identität des Hundes vor Durch-
führung des Wesenstestes durch Ablesen des Mikro-
chips zu überprüfen ist. 

– Durch eine Änderung in § 8 HundeGDVO soll klarge-
stellt werden, dass Wesentests aus anderen Bundes-
ländern nur anerkannt werden können, wenn sie in
Inhalt und Umfang dem Hamburger Test vergleichbar
sind. 

Die Änderungen in der HundeGDVO können erst nach
dem Beschluss der Bürgerschaft vorgenommen werden,
weil – wie oben dargestellt – u.a. beabsichtigt ist, die
bereits anerkannten Sachverständigen für die Durch-
führung der Gehorsamsprüfung zur regelmäßigen Vor-
lage von Nachweisen über ihre Weiterbildung zu ver-
pflichten. Dies ist im Rahmen der HundeGDVO nur
möglich, wenn zuvor durch die Bürgerschaft die Verord-
nungsermächtigung in § 25 Absatz 1 HundeG entspre-
chend erweitert wurde (siehe die Ausführungen oben
unter Ziffer II.1.5, Erläuterung zu Ziffer 10 und Ziffer 5
sowie Artikel 1, Ziffer 10 des anliegenden Entwurfes
eines Gesetzes zur Änderung des Hundegesetzes und
weiterer Vorschriften).



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode

8

Drucksache 19/1189

III.

Kosten

1. Zusätzliche Kosten durch Bericht und Änderungen in
HundeG und HundeGDVO

Durch die vorgeschlagenen Änderungen in HundeG und
HundeGDVO entstehen keine zusätzlichen Kosten.

2. Dauerhafter Personalbedarf 

Mit der Drucksache 18/3928 hat die Bürgerschaft für die
Umsetzung des HundeG und der HundeGDVO insgesamt
31,5 Stellen bewilligt. Hierin enthalten sind 16,7 Stellen
(16 E 8 bzw. A 8 Verwaltungssachbearbeitung und 0,7 A 13
Veterinär) für den laufenden Vollzug ab 2007. Da zum dama-
ligen Zeitpunkt keine validen Aussagen über die künftigen
Bedarfe möglich gewesen sind, sind neun Stellen A 8 für die
Bearbeitung von Verwaltungs- und Bußgeldverfahren mit
einem kw-Vermerk zum 31. Dezember 2008 versehen wor-
den.

Im Hinblick auf den dauerhaften Personalbedarf für die
Durchführung des HundeG und der HundeGDVO hat die
Auswertung der Fallzahlen entsprechend dem Senatsbe-

schluss vom 21. März 2006 gezeigt, dass die damalige Pro-
gnose im Gesamtergebnis als zutreffend angesehen werden
kann. Die Bereitstellung der damals prognostizierten 16,7
Stellen ist daher auf Dauer erforderlich. Dementsprechend
sollen die bislang noch bestehenden kw-Vermerke für neun
Stellen der Wertigkeit A 8 mit diesem Beschluss der Bürger-
schaft in 2008 entfallen. Hierdurch entstehen ab 2009
Kosten in Höhe von 432.450 Euro (Personalkosten 339.900
Euro, Arbeitsplatzpauschale 62.550 Euro), die im Haus-
haltsplan-Entwurf 2009/2010 bereits eingestellt sind. 

IV.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

1. von den Ausführungen in der Drucksache Kenntnis neh-
men und

2. das als Anlage 1 beigefügte Erste Gesetz zur Änderung des
Hundegesetzes und weiterer Vorschriften sowie die als
Anlage 2 beigefügten Änderungen zum Stellenplan 2008
beschließen. 

A r t i k e l  1

Das Hundegesetz vom 26. Januar 2006 (HmbGVBl. S. 37)
wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden hinter den Wörtern „zwei
Monate“ die Wörter „im Jahr“ eingefügt. 

2. § 9 wird wie folgt geändert:

2.1 In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „der Hund offen-
sichtlich ungefährlich ist“ durch die Textstelle „es keine
Anhaltspunkte dafür gibt, dass von dem Hund Gefahren
oder erhebliche Belästigungen für Menschen, Tiere oder
Sachen ausgehen“ ersetzt.

2.2 In Absatz 2 Satz 2 wird die Textstelle „kein Leinen- und“
durch die Textstelle „kein Leinen- beziehungsweise“
ersetzt. 

2.3 In Absatz 5 Satz 1 wird die Textstelle „Maulkorb- oder
Leinenzwang“ durch die Textstelle „Maulkorb- bezie-
hungsweise unbeschränkter Leinenzwang“ sowie die
Textstelle „Maulkorb oder Leinenzwang“ durch die Text-
stelle „Maulkorb- beziehungsweise Leinenzwang“ er-
setzt und folgender Satz angefügt: „Für Hunde, für die
ein räumlich beschränkter Leinenzwang besteht, ist eine
Befreiung nach Absatz 1 außerhalb des Gebietes, für das
der Leinenzwang angeordnet wurde, auch bei Weiterbe-
stehen dieses Leinenzwanges möglich.“

2.4 In Absatz 6 Satz 1 wird hinter den Wörtern „Anordnung
eines“ das Wort „unbeschränkten“ eingefügt. 

2.5 In Absatz 8 wird die Textstelle „25. Mai 1998 (BGBl. I
S. 1106, 1818), zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1666, 1668),“ durch die Textstelle „18. Mai 2006 (BGBl.
I S. 1207, 1313), zuletzt geändert am 18. Dezember 2007
(BGBl. I 2007 S. 3001, 2008 I S. 47), in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt. 

3. In § 11 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „sechsten“ durch
das Wort „dritten“ ersetzt. 

4. In § 12 Absatz 2 wird die Textstellte „§ 158 c Absatz 2
Satz 1 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag vom
30. Mai 1908 (BGBl. III 7632-1), zuletzt geändert am
2. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3102, 3106)“ durch die
Textstelle „§ 117 Absatz 2 Satz 1 des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VGG) vom 23. November 2007 (BGBl. I
S. 2631), zuletzt geändert am 28. Mai 2008 (BGBl. I.
S. 874, 901)“ ersetzt. 

5. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

5.1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

5.1.1 Im Einleitungssatz wird das Wort „unverzüglich“ durch
die Wörter „innerhalb von zwei Wochen“ ersetzt und
hinter dem Wort „Hundehaltung“ wird die Textstelle
„beziehungsweise bei Welpen nach Ablauf des Monats, in

Anlage 1 zur Bürgerschaftsdrucksache

Gesetz
zur Änderung des Hundegesetzes und weiterer Vorschriften

Vom . . . . . . . . . .
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dem der Hund nachweislich den dritten Lebensmonat
vollendet hat,“ eingefügt. 

5.1.2 In Nummer 1 werden die Wörter „und Anschrift“ durch
die Textstelle „, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum“
ersetzt. 

5.1.3 In Nummer 3 werden hinter dem Wort „sowie“ die Wör-
ter „bei ausgewachsenen Hunden die“ eingefügt.

5.1.4 Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Name, Geschlecht und Geburtsdatum des Hundes,“.

5.1.5 In Nummer 5 wird die Textstelle „§ 158b Absatz 2 Satz 1
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag“ durch die
Textstelle „§ 113 Absatz 2 VVG“ ersetzt.

5.2 Hinter Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: „Bei elektro-
nischer Anmeldung sind die Bescheinigungen über die
Angaben nach Satz 1 nur auf Verlangen der zuständigen
Behörde vorzulegen.“

5.3 Im neuen Satz 3 werden die Wörter“ Diese Anmeldung“
durch die Textstelle „Die Anmeldung nach Satz 1“
ersetzt. 

6. In § 16 Absatz 2 Satz 1 wird die Textstelle „15. Juni 2005
(BGBl. I S. 1626, 1641),“ durch die Textstelle „21. August
2007 (BGBl. I S. 2118, 2119), in der jeweils geltenden
Fassung“ ersetzt.

7. In § 21 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Die Halterin
oder der Halter eines gefährlichen Hundes“ durch die
Textstelle „Wer einen gefährlichen Hund hält, beaufsich-
tigt oder zu beaufsichtigen hat,“ ersetzt.

8. § 23 wird wie folgt geändert:

8.1 In Absatz 6 werden hinter den Wörtern „Anordnung
eines“ die Wörter „unbeschränkten oder räumlich
beschränkten“ eingefügt. 

8.2 In Absatz 7 wird die Textstelle „20. April 2005
(HmbGVBl. S. 141, 142),“ durch die Textstelle „6. Juli
2006 (HmbGVBl. S. 404, 413), in der jeweils geltenden
Fassung“ ersetzt.

8.3 In Absatz 9 Satz 1 wird die Textstelle „16. Juni 2005
(HmbGVBl. S. 233),“ durch die Textstelle „26. Januar
2006 (HmbGVBl. S. 37, 47), in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt und hinter Satz 3 werden folgende Sätze
eingefügt: „Die Kosten der Verwahrung sind bis zu deren
tatsächlichen Beendigung zu erstatten. Dies gilt auch
dann, wenn die Hundehalterin oder der Hundehalter das
Eigentum an dem Hund aufgibt. Gibt eine Hundehalte-
rin oder ein Hundehalter während der Sicherstellung das
Eigentum an dem Hund auf, hat sie bzw. er auch die

Kosten der Vermittlung entsprechend Absatz 10 zu
erstatten.“

8.4 In Absatz 10 wird hinter Satz 2 folgender Satz eingefügt:
„Zu den Kosten der Vermittlung gehören bei gefähr-
lichen Hunden im Sinne des § 2 Absätze 1 bis 3 und bei
Hunden, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass es sich um einen gefährlichen Hund im
Sinne des § 2 Absätze 1 bis 3 handeln könnte, insbeson-
dere auch die Kosten für die Durchführung eines Wesen-
stests.“

8.5 In Absatz 11 Satz 2 werden hinter den Wörtern „Kosten
der Tötung“ die Wörter „und der unschädlichen Beseiti-
gung des Tierkörpers nach den entsprechenden Vor-
schriften“ eingefügt. 

9. § 24 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

9.1 In Nummer 1 werden die Wörter „und Anschrift“ durch
die Textstelle „, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum“
ersetzt.

9.2 In Nummer 3 werden die Wörter „die Größe“ durch die
Wörter „bei ausgewachsenen Hunden die Schulterhöhe“
ersetzt. 

9.3 Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4. Name, Geschlecht und Geburtsdatum des Hundes,“.

10. § 25 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

10.1 In Nummer 1 wird hinter der Textstelle „sachverstän-
digen Personen oder Einrichtungen,“ die Textstelle „die
Anforderungen an bereits anerkannte sachverständige
Personen oder Einrichtungen,“ eingefügt.

10.2 In Nummer 2 wird hinter den Wörtern „sachverständi-
gen Personen oder Stellen“ die Textstelle „, die Anforde-
rungen an bereits anerkannte sachverständige Personen
oder Stellen“ eingefügt. 

11. In § 27 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Soweit Verstöße gegen Absatz 1 zugleich auch Ver-
stöße nach der Verordnung zum Schutz der öffentlichen
Grün- und Erholungsanlagen, dem Landeswaldgesetz,
den auf Grund von §§ 15 bis 20 des Hamburgischen
Naturschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
oder dem Gesetz über den Nationalpark Hamburgisches
Wattenmeer sind, sind die Verstöße nach diesem Gesetz
zu ahnden.“

A r t i k e l  2

Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes zur Neuregelung über
das Halten und Führen von Hunden vom 26. August 2006
(HmbGVBl. S. 37) wird aufgehoben. 
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Anlage 2 zur Bürgerschaftsdrucksache

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2008

Lfd. Nr. Kapitel Anzahl Stellenbezeichnung/Stellenwertigkeit

An folgenden Stellen wird der Haushaltsvermerk „kw spätestens zum 31. Dezember 2008“ aufgehoben:

Bezirksamt Hamburg-Mitte
1 1211 1,00 Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8

Bezirksamt Altona
2 1311 1,00 Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8

Bezirksamt Eimsbüttel
3 1411 1,00 Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8

Bezirksamt Hamburg-Nord
4 1511 1,50 Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8

Bezirksamt Wandsbek
5 1611 2,50 Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8

Bezirksamt Bergedorf
6 1711 1,00 Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8

Bezirksamt Harburg
7 1811 1,00 Regierungshauptsekretärin/Regierungshauptsekretär A 8
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